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Vorschuft¬
aufnahme
auf den

staatlichen
Anterhalts-
deitrag zur
Zahlung

derPrämie.

8 7. Für alle Streitigkeiten aus dein Versicherungsverträge mit ^^EMhe
der Versicherungsgesellschaft sind die sachlich zuständigen Gerichte in
Wien, für Streitigkeiten' mit der Vermittlungsstelle die sachlich zu- Streitig-
ständigen Gerichte in Linz zuständig. reiten.

8. Besondere Bedingungen
für Versicherungen, bei denen die Prämie durch Vorschuß¬
aufnahme auf den staatlichen Anterhaltsbeitrag bezahltwird.

§ 8. Wenn der Versicherungsnehmer oder die begünstigte Person
einen staatlichen Anterhaltsbeitrag bezieht, kann er die Prämie durch
Aufnahme eines Vorschusses auf den staatlichen Anterhaltsbeitrag
bezahlen.

Er hat diesfalls bei Einreichung seines Antrages mindestens ein
Siebentel der Prämie zu Landen der Vermittlungsstelle zu leisten,

so daß der Prämienrest durch 6 teilbar ist.
Zur Zahlung des Prämienrestes erwirkt der Versicherungsnehmer

oder die begünstigte Person durch die Vermittlungsstelle von Seiten
der Stadtgemeinde Linz oder einer anderen Gemeinde die Gewährung
eines Vorschusses auf den Anterhaltsbeitrag.

Der Vorschuß wird der Vermittlungsstelle ausgefolgt, welche der

Gemeinde gegenüber die volle Lüftung für dis Rückzahlung des Vor¬
schusses übernimmt. Die zur Behebung des staatlichen Anterhalts-
beitrages berechtigte Person hat die etwa nach dem Gesetze notwendigen
oder von der Vermittlungsstelle verlangten Vorschußquittungen aus¬

zustellen. Die Vermittlungsstelle wird die Quittungen an das zu¬

ständige k. k. Steueramt oder die sonst zuständige Behörde leiten,
damit durch sie die vereinbarten höchstens sechsmonatlichen gleichen
Ratenzahlungen vom staatlichen Anterhaltsbeitrag abgezogen und durch

die Vermittlungsstelle an die Gemeinde, welche den Vorschuß gewährt
hat, rückgeleitet werden können.

Sobald das k. k. Steueramt oder die sonstige Behörde von der
Vorschußgewährung ordentlich verständigt und sonach zur Abziehung
der Vorschußraten verpflichtet ist, wird die Prämie an die Gesellschaft
abgeführt. Die Versicherung wird dadurch rückwirkend auf den Tag
des Versicherungsantrages rechtskräftig, soferne die Zahlung binnen
längstens 14 Tagen an die Gesellschaft erfolgte. Zur Erlangung
dieser Begünstigung empfiehlt sich für die Parteien die
dringlichste Behandlung der Angelegenheit.*)

§ 9. Rach Einstellung des staatlichen Anterhaltsbeitrages aus
irgendwelchen Gründen hat sich die Person, welche zur Entrichtung
der Prämie darauf einen Vorschuß genommen hat, bei sonstigem
Verlust des Versicherungsanspruches sogleich der Vermittlungs¬
stelle gegenüber zu erklären, ob sie oder der Versicherte die Ver¬
sicherung aufrecht erhalten wollen oder nicht.

*) Anmerkung. Sieht sich später ein Versicherungsnehmer trotz redlichen
Willens außerstande) die Raten aus dem staatlichen Anterhaltsbeitrag zu be¬

zahlen, so wird die Versicherungsgesellschaft in der Regel aus rücksichtswürdigen
Gründen bereit sein, die Versicherung zu stornieren und die Versicherung auf
den Betrag herabzusetzen, welcher der geleisteten Anzahlung und dem rück¬

erstatteten Vorschüsse entspricht. Die weiteren Abzüge durch des Steueramt
werden dann eingestellt.
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